Zivilrechtliche Haftung
· Das Grundprinzip lautet, dass eine Person, welche zum Zeitpunkt einer schädigenden Handlung unzurechnungsfähig gewesen ist, nicht für die Folgen derselben haftbar gemacht werden kann, unabhängig davon, ob sie entmündigt  ist oder nicht.

Die Zurechnungsfähigkeit muss von Fall zu Fall, aufgrund des Gesundheitszustandes zum Zeitpunkt der Schadenszufügung und je nach Art der Handlung untersucht werden: auch eine teilweise oder voll entmündigte Person kann die Tragweite ihres Handelns im Moment der Schadenszufügung verstanden haben. In diesem Fall haftet der Urheber des Schadens selbst.
Wenn der Urheber des Schadens hingegen zum Zeitpunkt der Schadenszufügung unzurechnungsfähig war (d.h. die Tragweite einer bestimmten Handlung nicht verstanden hat), werden an seiner Stelle die Person oder Anstalt, welche mit der Aufsicht betraut waren, zum Schadenersatz herangezogen, sofern sie nicht beweisen können, außerstande gewesen zu sein, die schädigende Handlung zu verhindern.
Es obliegt also den Eltern, dem Vormund oder der Anstalt, in welcher der Unzurechnungsfähige aufgenommen wurde, nachzuweisen, dass die Person beaufsichtigt und alles getan wurde, um das Vorkommnis zu vermeiden, welches sich trotz aller Vorsichtsmaßnahmen ereignete.
Hat der Geschädigte den Schadenersatz nicht von der Aufsichtsperson erhalten können, kann das Gericht, unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse der Parteien, den Urheber des Schadens zu einer angemessenen Entschädigung verurteilen.
Gegebenenfalls kann es für den Vormund, die Eltern oder die Anstalt ratsam sein, eine Haftpflichtversicherung abzuschließen, durch welche Schäden von Dritten, welche vom Unzurechnungsfähigen verursacht wurden, ersetzt werden.

Nützliche Telefonnummern:
Amt für Menschen mit Behinderung und Zivilinvaliden - Bozen
Tel. 0471/418286
Dachverband der Sozialverbände Südtirols - Bozen
Tel. 0471/324667
Gerichtsämter - Bozen
Tel. 0471/226111
AEB Mai 2008
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Rechtliche Situation rund um ein geistig behindertes Familienmitglied

Rechtsfähigkeit

Sämtliche natürliche Personen sind rechtsfähig, das heißt, sie haben bestimmte Rechte und Pflichten. Diese Rechtsfähigkeit wird mit der Geburt erworben und endet erst mit dem Tode; sie ist unabhängig von Alter, Gesundheit usw. Man erwirbt beispielsweise von Geburt an dem Staat gegenüber bestimmte Rechte: das Anrecht auf Staatsbürgerschaft, auf Unterstützung; den Eltern gegenüber das Anrecht auf Unterhalt; auch ein Kleinkind kann bereits Eigentümer von Gütern sein. 

Geschäftsfähigkeit

Inhaber bestimmter Rechte zu sein bedeutet jedoch nicht, sie auch in Anspruch nehmen zu können, so wie auch der Besitz von Gütern nicht gleichzeitig die Fähigkeit mit sich bringt, diese sachgemäß zu verwalten.

Zum Beispiel: Ein Kind, das als Besitzer eines Gebäudes (das es durch Erbschaft oder Schenkung erhalten hat) aufscheint, ist sicherlich nicht in der Lage, Mietverträge abzuschließen. Dazu braucht es die „Geschäftsfähigkeit“, die man erst mit der Volljährigkeit, das heißt bei Erreichung des 18. Lebensjahres, erwirbt. Bis zu diesem Zeitpunkt handeln die Eltern als vom Gesetz befugte Vertreter des Minderjährigen, die gleichzeitig die elterliche Gewalt ausüben, im Namen des Minderjährigen. 

Mit dem neuen Familienrecht, das 1975 in Kraft getreten ist, steht die elterliche Gewalt zu gleichen Teilen sowohl dem Vater als auch der Mutter zu (man spricht daher nicht mehr von väterlicher Gewalt, die nur dem Vater und nur bei Fehlen desselben der Mutter zukam). Bei Fehlen eines Elternteiles übt ausschließlich der andere diese Gewalt aus.

Vormundschaft

Bei Fehlen beider Eltern, entweder durch Tod oder aber, weil das Gericht diesen die elterliche Gewalt den Kindern gegenüber abgesprochen hat, wird für den Minderjährigen ein Vormund, womöglich aus der Verwandtschaft, ernannt. Der Elternteil, welcher zuletzt die elterliche Gewalt ausgeübt hat, kann im Testament oder in einer öffentlichen Urkunde oder in einer beglaubigten Privaturkunde für den Minderjährigen einen Vormund bestellen. Diese Bestellung wird, soweit keine schwerwiegenden Gründe dagegensprechen, vom Vormundschaftsrichter berücksichtigt. Das Gesetz bestimmt, dass der Vormund den Minderjährigen bei sämtlichen zivilrechtlichen Handlungen vertritt und sein Vermögen verwaltet. Er sorgt außerdem für den Minderjährigen, wobei er diesen aber auch einem Institut oder einer sonstigen Einrichtung anvertrauen kann
.
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Er kann das Kind als Erben einsetzen und eine Person oder eine Körperschaft beauftragen, für den Entmündigten zu sorgen mit der Verfügung, dass nach seinem Ableben diese Güter an die Person oder Körperschaft, welche für den voll Entmündigten gesorgt haben, herausgegeben werden. Hiermit will man versuchen, eine Sicherheit dafür zu schaffen, dass die beauftragte Person oder Körperschaft für den Entmündigten gut sorgt, da sie ja auch dafür entschädigt werden wird. Bei einer Verletzung der Fürsorgepflicht kann diese Regelung für wirkungslos erklärt werden.

Da aber jeder Fall besondere und unterschiedliche Merkmale aufweist, wird all denen, die einen geistig behinderten Nachkommen haben, empfohlen, sich vor Erstellung eines Testaments beraten zu lassen (zum Beispiel durch einen Rechtsanwalt oder einen Notar).

Der voll Entmündigte kann kein gültiges Testament aufsetzen; ebenso ist das Testament eines nicht entmündigten Geisteskranken ungültig und jedenfalls hat eine Anfechtung hohe Erfolgsaussichten. Beim Tod sind häufig die Geschwister die gesetzmäßigen Erben des Eigentums des geistig Behinderten, da dieser normalerweise nicht verheiratet ist und keine Kinder hat.

Strafrechtliche Haftung 
Da die strafrechtliche Haftung immer persönlich ist, können die Eltern oder der Vormund nicht strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden, wenn der geistig Behinderte (entmündigt oder nicht) eine Straftat begeht (zum Beispiel eine Person verletzt), sofern sie in ihrer Aufsichtspflicht nicht schwerwiegend fahrlässig gehandelt haben. Strafrechtlich belangt werden kann man zum Beispiel, wenn man dem Unzurechnungsfähigen eine Waffe übergibt oder man ihn ein Auto steuern lässt.
Die geistig behinderte Person selbst kann ab dem Alter von 14 Jahren strafrechtlich verurteilt werden, wenn sie zum Zeitpunkt der Handlung zurechnungsfähig (das heißt einsichts- und willensfähig) war und sich bewusst strafbar gemacht hat. Ansonsten wird sie aufgrund ihrer Unzurechnungsfähigkeit freigesprochen. 
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Je nach Fall kann eines der folgenden drei Institute Anwendung finden:
1. Sachwalterschaft

Personen, die ihre Angelegenheiten wegen einer geistigen Behinderung oder einer physischen oder psychischen Krankheit nicht mehr selbst wahrnehmen können, sei es auch nur teilweise oder vorübergehend, können durch einen vom Gericht ernannten Sachwalter unterstützt werden. 

Von Fall zu Fall wird entschieden, welche Aufgabe der Sachwalter erfüllen soll, welche Rechtshandlungen der Begünstigte alleine und welche er hingegen nur mit Beistand des Sachwalters vornehmen kann. Es kann somit eine auf den konkreten Fall angepasste Lösung gefunden werden. Der Begünstigte bleibt in allen Bereichen, für welche der Beistand des Sachwalters nicht ausdrücklich vorgesehen ist, voll handlungsfähig und auf jeden Fall kann er alle für seine alltäglichen Lebensbedürfnisse notwendigen Rechtshandlungen alleine vornehmen. Die Sachwalterschaft ist daher besonders als Schutzmaßnahme bei leichteren Behinderungen geeignet.
2. Beschränkte Entmündigung
Ein Volljähriger mit einer Geisteskrankheit, die nicht so schwer ist, dass sie eine volle Entmündigung erfordert, kann beschränkt entmündigt werden. Dies hat zur Folge, dass die betreffende Person Rechtshandlungen, welche über die ordentliche Verwaltung hinausgehen, nur mehr mit Einverständnis des Beistandes und Genehmigung des Vormundschaftsrichters oder des Landesgerichts durchführen kann. Unter diese Rechtshandlungen fallen zum Beispiel der Ankauf und Verkauf von Liegenschaften und die Annahme von Schenkungen oder Erbschaften. 

Außerordentliche Handlungen, die der beschränkt Entmündigte unter Missachtung der oben angeführten Auflagen durchgeführt hat, können für nichtig erklärt werden.
3. Volle Entmündigung 
Volljährige und aus der elterlichen Gewalt entlassene Minderjährige, die an einer dauernden Geisteskrankheit leiden, die sie unfähig macht, die eigenen Interessen wahrzunehmen, können voll entmündigt werden
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Durch die volle Entmündigung wird der Person die Geschäftsfähigkeit zur Gänze entzogen. Falls der Entmündigte zum Beispiel einen Arbeitsvertrag unterzeichnet oder auch nur Geschäfte des täglichen Lebens tätigt, können die entsprechenden Handlungen für nichtig erklärt werden

In allen Angelegenheiten muss der Entmündigte von seinem Vormund vertreten werden. Gewisse persönliche Rechtshandlungen, bei welchen eine Vertretung nicht möglich ist, kann der Entmündigte auch nicht durch seinen Vormund setzen: Er kann zum Beispiel nicht heiraten und kein Testament verfassen.
Vor- und Nachteile der verschiedenen Schutzmaßnahmen sind je nach Fall abzuwiegen. Der Richter muss den Betroffenen selbst anhören und wird seine persönlichen Wünsche so weit als möglich respektieren. 
Der Sachwalter, der Beistand oder der Vormund werden vom Vormundschaftsrichter vorzugsweise unter nahen Bezugspersonen und Verwandten (Ehepartner, Lebensgefährte, Eltern, Kinder, Geschwister) des Begünstigten ausgewählt. Ebenso kann die vom zuletzt verstorbenen Elternteil im Testament, einer öffentlichen Urkunde oder beglaubigten Privaturkunde genannte Person mit dieser Aufgabe betraut werden. Der Sachwalter kann auch vom Betroffenen selbst im Hinblick auf seine allfällige künftige Unfähigkeit durch öffentliche Urkunde oder beglaubigte Privaturkunde bezeichnet werden.
Es sollte nie vergessen werden, dass all diese Maßnahmen keine Strafe darstellen, sondern vielmehr ausschließlich zum Schutz des Unzurechnungsfähigen dienen. In der Tat ist es so, dass ab Bestehen einer solchen Schutzmaßnahme der Betroffene nicht mehr von skrupellosen Personen ausgenützt werden kann, da die Anwesenheit des Vormundes / Beistandes / Sachwalters je nach vorzunehmender Handlung vorgeschrieben ist. 
Zusammenfassend ist also zu bemerken, dass es mit einem geistig behinderten unzurechnungsfähigen Volljährigen in der Familie auf jeden Fall ratsam ist, eine solche Schutzmaßnahme anzustreben, damit der Vormund (oder Beistand / Sachwalter) den Betroffenen beschützt.

Zudem ist noch darauf hinzuweisen, dass die Eltern eines geistig behinderten, geschäftsunfähigen Volljährigen ohne Einleiten des entsprechenden Verfahrens nicht automatisch dessen Vormund sind und sie ihn nicht vertreten können.
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Erbfolge und Erbnachfolge
Ein geistig Behinderter kann wie alle anderen Personen zum Erben bestimmt werden und demnach Eigentümer von Gütern werden, unabhängig davon, ob er voll oder beschränkt entmündigt wurde bzw. ihm ein Sachwalter beigestellt wurde oder nicht. Falls er nicht bereits voll oder beschränkt entmündigt ist und auch kein Sachwalter beigestellt wurde, wird es notwendig sein, eine dieser Schutzmaßnahmen zu ergreifen und das entsprechende Verfahren in die Wege zu leiten, damit die Erbschaft angenommen und die erworbenen Güter verwaltet oder veräußert werden können.

Es ist angebracht, daran zu erinnern, dass ein Erblasser, falls er so genannte Pflichtteilsberechtigte hinterlässt, einen Teil seiner Güter, den Pflichtteil, an diese Personen vermachen sollte, um Streitigkeiten nach seinem Ableben zu verhindern. Pflichtteilsberechtigte sind zum Beispiel die Kinder oder  der Ehepartner. Der Erblasser kann in diesem Fall nur über einen gewissen Anteil seines Eigentums frei verfügen.
Dieser Anteil wird „verfügbares“ Erbteil genannt und kann, je nach Anzahl und Art der Pflichtteilsberechtigen, zum Beispiel die Hälfte oder ein Viertel der Erbmasse ausmachen.
Zur Erläuterung ein in der Praxis häufig vorkommendes Beispiel: Eine verheiratete Person mit mehreren Kindern setzt ein Testament auf; den Kindern steht als Pflichtteil die Hälfte des Erbgutes zu, dem Ehegatten ein Viertel. Lediglich über das verbleibende Viertel kann der Erblasser frei verfügen.
Auf den Pflichtteil haben alle Kinder in gleicher Höhe Anrecht, unabhängig davon, ob sie geschäftsfähig sind oder nicht. 

Befindet sich unter den Kindern ein geistig behindertes, so ist der erblassende Elternteil verpflichtet, diesem zumindest das ihm zustehende Pflichtteil zu hinterlassen. Will er dieses Kind besonders bevorzugen, kann er sich außerdem des verfügbaren Erbteils bedienen und dieses dem Behinderten selbst überschreiben oder auch einem der Geschwister desselben, mit der Auflage, dem Behinderten Beistand zu leisten.
Um die Zukunft eines geistig behinderten Kindes zu sichern, das entweder durch das Gericht bereits voll entmündigt wurde oder noch minderjährig ist, aber sich in einem Zustand dauernder Geisteskrankheit befindet, bietet sich dem erblassenden Elternteil außerdem folgende Möglichkeit: 
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Sowohl die Eltern als auch der Vormund müssen für Handlungen im Namen des Minderjährigen von bestimmter Bedeutung (zum Beispiel für den Verkauf einer Liegenschaft) die Erlaubnis des Richters einholen.

Die Tätigkeit des Vormunds steht aber im Gegensatz zu jener der Eltern von Minderjährigen regelmäßig unter Kontrolle und nicht nur bei außerordentlichen Handlungen: Die Oberaufsicht über die Vormundschaft wird durch den Vormundschaftsrichter ausgeübt. Dieser ernennt die Personen, welchen die Vormundschaft übertragen wird und kontrolliert deren Tätigkeit. Der Vormund muss über seine Verwaltung Buch führen und dem Vormundschaftsgericht alljährlich Rechnung legen.

Die Vormundschaft ist im Normalfall unentgeltlich; erlaubt ist aber ein Ausgleich, der vom Vormund eventuell verausgabten Kosten.

Maßnahmen zum Schutz von Personen, die ganz oder teilweise unfähig sind, ihre Interessen selbst wahrzunehmen

Einerseits ist es zwar richtig, dass gesunde und normal fähige Personen bei Vollendung des 18. Lebensjahres ihre volle Geschäftsfähigkeit erlangen, andererseits kann dies aber gefährlich sein für jene Menschen, die aufgrund einer Krankheit oder einer geistigen Behinderung nicht in der Lage sind, die eigenen Interessen zu schützen.
Sie könnten in der Tat Handlungen setzen, mit welchen sie sich selbst schaden, ohne sich der Folgen bewusst zu werden, wie zum Beispiel Dokumente unterschreiben, ohne den Inhalt derselben verstanden zu haben, in ihrem Besitz befindliche Güter zu ungünstigen Bedingungen an Leute verkaufen, die ihren Zustand ausnützen, usw.
Diese Personen benötigen eine Unterstützung durch jemanden, der in ihrem Namen handeln kann oder ihnen bei wichtigen Geschäften beisteht, ähnlich wie die Eltern oder der Vormund bei Minderjährigen.
Das Gesetz sieht drei verschiedene Maßnahmen vor, welche zugunsten schutzbedürftiger Personen ergriffen werden können. Gemeinsam ist diesen, dass ein eigenes Verfahren vor Gericht notwendig ist, bei dem der Beistand eines Rechtsanwaltes empfehlenswert ist. In der Regel sind es die Verwandten, welche durch einen Rechtsanwalt einen entsprechenden Antrag einreichen. Die betroffene Person kann den Antrag auch selbst mittels Rechtsanwalt einbringen.
Das Gericht stellt Ermittlungen an, um die Geschäftsfähigkeit der betreffenden Person und die Notwendigkeit einer Schutzmaßnahme zu überprüfen. Das Verfahren ist nicht öffentlich.
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